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Zur geil. Beachtung.
Einsendungen för die- nächste Nttmmer wolte man bis 8. War nochmals

adressieren an : Laura Wohnlich, Brunnenberg 7, St. Gallen.

Zur Urabstimmung.
Nachdem das Ergebnis der Urabstimmung vorliegt, mögen noch einige

rläuternde Bemerkungen folgen, die sich auf die in der letzten Nummer der
.Lehrerinnenzeitung" gewaltete Diskussion iiber die Urabstimmung beziehen. Es
soll dort nachgewiesen werden, dass die Urabstimmung nicht nötig gewesen sei,
und als Beweis dafür wird der Nachruf angeführt, den die Zentralpräsidentin
'1er Generalversammlung vom 7. September 1912 gewidmet hat, aus dem evident
liervorgehe, dass durch die Oltener Beschlüsse die Generalversammlung
aufschoben und durcli die reine Delegiertenversammlung ersetzt worden sei. Im
selben Nachruf heisst es aber auch, „dass es besser gewesen wäre, wenn solche

liunz neue Anträge, die im Entwurf nicht enthalten waren, gründlich
durchberaten und durchdacht worden wären, ehe man sie der Versammlung vorgelegt.
da es unmöglich sei, sich in erregter Debatte über alle Konsequenzen klar zu
w erden, die Beschlüsse von solcher Tragweite mit sich bringen". Diese Empfindung
teilte der ganze Vorstand, teilten auch andere Vereinsinitglieder, und diese

Erkenntnis, sowie die Beanstandungen, die die in Ölten gefassten Beschlüsse
seitens zweier kantonaler Sektionen erfuhren, riefen in uns die Überzeugung
«ach, dass die Statuten nochmals bereinigt und den Mitgliedern des Schweizer.



— 142 —

Lehrerinnenvereins zur endgültigen Annahme vorgelegt werden sollten. Vor
welchem Forum aber sollte das geschehen Die Generalversammlung war
abgeschafft, die neuen Statuten, die die Delegiertenversammlung in Aussicht
nahmen, noch nicht in Kraft getreten, und die Überzeugung endlich, dass die

wichtige Frage, wer oberstes Vereinsorgan sein solle, noch einmal in seinei
Tragweite erwogen werden müsse, veranlassten den Zentralvorstand, zum Mitte]
der Urabstimmung zu greifen, weil sie das klarste Bild über die Meinung dei

Vereinsmitglieder geben konnte. Da hatte jedes Mitglied Musse, mit sich übet
¦ die Frage und seine Stellung zu derselben ins Beine zu kommen. Der

Urabstimmungsparagraph der neuen, noch nicht in Kraft getretenen Statuten konnte für
den Zentralvorstand nicht in Frage kommen, die alten Statuten besitzen keinen
solchen, und da schon für den wichtigen Entscheid über die Lage des Lehrerinnenheims

die Urabstimmung angewendet wurde, was lag nälier, als sich diese?-

Mittels auch hier zu bedienen Dass es auch in anderen Vereinen in der
Machtbefugnis des Zentralvorstandes liegt, Urabstimmungen anzordnen, beweisen die

Statuten des Schweizer. Lehrervereins, die sie ausdrücklich anführen.
Die Urabstimmung hat nun für die erste Frage, die eine Generalversammlung

mit Delegiertenversammlung' vorsieht, die grosse Mehrheit ergeben. Wir glauben,
der „Volksentscheid" habe das Eichtige getroffen. In Zukunft werden die
Geschäfte nicht mehr „mit nervöser Hast in wenigen Stunden erledigt" ; sie müssen
zuerst die Behandlung durch die Delegierten passieren, durch deren Mund die
einzelnen Sektionen zu Worte kommen und sich über ein Traktandum aussprechen
können, das alsdann durch die oberste Instanz, die Generalversammlung, endgültig
sanktioniert wird. Diese Delegiertenversammlung entlastet die Generalversammlung
bereits, insofern, als die eigentliche Diskussion über die Verhandlungsgegenstände
dort stattfindet und sodann, dadurch, dass die zeitraubende Geschäfte, wie
Entgegennahme der Jahresrechnung, Beschlussfassung über Réglemente, Tarife.
Vorbereitung von Statutenrevisionen usw. durch sie erledigt werden. Uns will
bedünken, eine Generalversammlung mit Delegiertenversammlung bedeute für
unser Vereinsleben eine breitere Basis, als die Delegiertenversammlung allein,
deren Schaffung mit der historischen Entwicklung unserer Staatsformen
verglichen, eher eine rückläufige Tendenz hätte, weil die letzte Entscheidung in allen.
auch den wichtigsten Fragen, in die Hand einiger wenigen Abgeordneten gelegt
würde. Und wo blieben dann die Rechte derjenigen Mitglieder, die keiner Sektion
angehören, sondern unter der Zentralleitung stehen, wo endlich die Minderheiten
in den Sektionen, denen einzig und allein die Generalversammlung Gelegenheit
bietet, auch zu Worte zu kommen

Hätte die Urabstimmung die Delegiertenversammlung sanktioniert, so würde
der Zentralvorstand mit derselben sachlichen Unparteilichkeit die Statuten liei
der zweiten Bereinigung mit diesein Beschluss in Übereinstimmug gebracht haben.
wie er es nun mit der von der Delegiertenversammlung unterstützten
Generalversammlung tun wird. Sein Bestreben geht einzig dahin, den Willen der
Gesamtheit in seinen Amtshandlungen zum Ausdruck zu bringen und zum Wohle
des Ganzen zu wirken. In diesem Bestreben weist, er sich einig mit der Grosszahl

der Vereinsinitglieder. H.
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